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 Veröffentlicht am 10.07.1974

Norm

ZPO §496 Abs3

Rechtssatz

Für die in Ergänzung des erstinstanzlichen Verfahrens vorgenommene Verhandlung vor dem Berufungsgerichte gelten

die Vorschriften über das Verfahren erster Instanz. Dieses hat den Grundsatz der Unmittelbarkeit von Amts wegen zu

beachten und zwar ohne Rücksicht darauf, ob allenfalls ein im erstinstanzlichen Verfahren unterlaufender Verstoß

gegen diesen Grundsatz durch die Unterlassung einer entsprechenden Rüge als saniert angesehen werden müßte.
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